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Bei strahlendem Sonnenschein und bester 

Laune durften die Partner des Immovendo-

Teams am Samstag, 28. Mai 2011 ihre 

 Kunden und Geschäftspartner anlässlich 

eines open house zur eröffnung der neuen 

Immovendo-Geschäftsstelle an der Seetal-

strasse 5 in Muri empfangen. Schon am 

 früheren Morgen bei Kaffee und Gipfeli 

wie auch anschliessend beim apéro erga-

ben sich in diesem lockeren rahmen gute 

und angeregte Gespräche. Wer hunger 

verspürte, durfte sich vom Grilleur mit einer 

feinen Bratwurst und einem guten Glas 

Wein verwöhnen lassen. auch den kleinen 

Gäste sollte es nicht langweilig werden. ein 

Ballonwettbewerb mit attraktiven Preisen 

erfreute sich bei den Kindern grosser Be-

liebtheit. die gute atmosphäre des anlas-

ses war denn auch dazu angetan, dass sich 

Besucher und Gastgeber in ungezwunge-

ner atmosphäre persönlich begegnen  

und austauschen konnten. als Partner von 

 Immovendo betrachten wir die direkte  

und persönliche Kommunikation als Basis 

 unserer dienstleistung. die Mitglieder des 

Immovendo-Teams – das aus einer grösse-

ren Immobiliengruppe hervorgegangen ist 

– sind alle bereits seit mehr als fünf Jahren 

als Immobilienvermittler im raum freiamt 

tätig – neu seit anderthalb Jahren unter  

der Marke «Immovendo» mit einer im 

«Wohlerhof» an der Zentralstrasse in 

 Wohlen gelegenen Geschäftsstelle. 

ermutigt durch den gelungenen Start in 

Wohlen, die positive aufnahme durch den 

Markt und die guten aussichten im pros-

perierenden freiamt fiel es uns Immoven-

dianern nicht schwer, die sich bietende 

 Gelegenheit zu ergreifen und uns für die 

eröffnung einer Geschäftsstelle in Muri  

zu entscheiden.

StARt
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das richtfest wird gefeiert, wenn der 

 rohbau eines Gebäudes fertiggestellt ist 

und der dachstuhl errichtet bzw. das dach 

erstellt ist. ein richtfest findet traditionell 

auf der Baustelle und zur arbeitszeit statt 

und zwar um die Mittagszeit, damit mög-

lichst alle Beteiligten bei richtspruch und 

umtrunk dabei sein können.

der Brauch, eine feier zu veranstalten, 

wenn ein rohbau fertiggestellt wird, ist 

auch in anderen Ländern verbreitet. er  

lässt sich bis ins 14. Jahrhundert nachwei-

sen und ist als symbolische handlung zu 

betrachten ähnlich wie das erntedankfest. 

Zudem waren im 15. und 16. Jahrhundert 

Getränke und Speisen zum Beginn oder 

ende eines Bauabschnittes Teil des hand-

werkerlohns. 

der Begriff richtfest leitet sich vom verb 

aufrichten ab, womit das aufstellen des 

dachstuhls bezeichnet wird. In der deutsch-

sprachigen Schweiz wird das richtfest auch 

aufrichte genannt.

das richtfest läuft so ab, dass das dach  

mit dem richtkranz oder dem richtbaum 

geschmückt wird und einer der Zimmerleu-

te oder der Polier eine kurze ansprache, 

den richtspruch, hält. der richtspruch ist 

zum einen ein dank an architekt und 

 Bauherr, zum anderen historisch gesehen, 

eine Bitte um Gottes Segen für das haus. 

Traditionell erhält der redner Wein oder 

Schnaps, um auf das Wohl der Bauherr-

schaft und hausbesitzer zu trinken. am 

ende des richtspruches wirft er das Glas 

vom dach. Zerspringt es am Boden, wird 

alles gut, bleibt das Glas heil, ist das  

ein schlechtes omen und natürlich eine 

Schmach für den Werfer. anschliessend 

muss der Bauherr noch den letzten Nagel 

einschlagen, wobei ihm manchmal die 

 Zimmerleute noch einen kleinen Streich 

spielen.

Im anschluss an den richtspruch wird 

 gefeiert. der so genannte richtschmaus 

findet traditionell auf der Baustelle statt 

und wird vom Bauherrn als dank an die 

 beteiligten handwerker ausgerichtet. Zum 

richtfest werden neben den handwerkern 

auch alle weiteren helfer, die Nachbarn und 

die Bauträger eingeladen. es ist gleichzeitig 

eine Gelegenheit, um freunden und ver-

wandten den Baufortschritt vorzuführen.

In Waltenschwil an der Sonnenstrasse 

 wurde am 6. Mai 2011 gefeiert. die firma 

arikan architektur und Bau Gmbh organi-

sierte ein richtfest für das sich noch im Bau 

befindliche Projekt eines 6-familienhauses 

und zwei einfamilienhäusern.

rIchTfeST–

aufrIchTe
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dass villmergen eine bei den aktuellen 

e inwohnern wie auch bei auswärtigen 

 eigenheiminteressenten sehr beliebte Ge-

meinde ist, lässt sich aufgrund der regen 

Nachfrage nach Wohneigentum auch aus 

unserer Sicht nur bestätigen. 

auch die bereits in villmergen ansässige 

 familie Sollberger interessierte sich bereits 

im Januar dieses Jahres für eines unserer 

 angebote: ein 5-½-Zimmer-eckhaus in ei-

nem familienfreundlichen, zentral gelegenen 

einfamilienhausquartier in villmergen.

obwohl noch einige renovationsarbeiten an 

dem objekt auf die neuen Käufer warteten, 

gefiel das haus der familie Sollberger auf 

anhieb. die achtjährige Tochter Larissa 

meinte sofort: «da will ich wohnen, hier 

gefällt es mir sehr gut.»

Gesagt, getan hätte man meinen 

dürfen – die ganze Prozedur war 

dann aber in jeder hinsicht 

 anspruchsvoller als  ursprünglich 

angenommen.

Wider erwarten musste familie 

Sollberger am eigenen Leib 

 erfahren, dass die abwicklung 

 einer handänderung im Immobilien-

geschäft trotz gegenseitigem ein-

vernehmen zwischen verkäufer- und 

Käuferschaft manchmal sehr zeitaufwen-

dig und nervenaufreibend sein kann.

der Grund: für die aktuelle eigentums-

wohnung von familie Sollberger musste 

zuerst noch ein Käufer gefunden werden 

– grundsätzlich eigentlich kein Problem.  

als problematisch erwies sich dann aber die 

Steuern und Eigenheim
rund um den verkauf eines eigen-

heims ergeben sich von Seiten unserer 

Kunden immer wieder fragen zu den 

steuerlichen folgen dieses rechts-

geschäfts. Gerne beantworten wir 

hier eine der am häufigsten  gestellten 

fragen.

Grundstückgewinnsteuer
Grundsätzlich gilt, dass die Grund-

stückgewinnsteuer nur anfällt, wenn 

der verkaufserlös den ursprünglichen 

Kaufpreis Ihrer Liegenschaft über-

steigt. die Berechnung dieser Steuer 

ist im weitern auch von der Länge der 

Besitzesdauer abhängig, das heisst 

der Steuersatz reduziert sich, je länger 

Sie im Besitz einer Liegenschaft wa-

ren und beträgt im Kanton aargau im 

 Minimum 5% des erzielten  Gewinns.

Wichtig ist, dass Sie sämtliche Be lege 

des hauskaufs sowie für wertver-

mehrende arbeiten konsequent auf-

bewahren, da im falle des verkaufs 

der Liegenschaft die ursprünglichen 

anschaffungskosten und die wert-

vermehrenden Investitionen sowie die 

handänderungs- und vermittlungs-

kosten gegenüber den Steuerbehör-

den nachgewiesen werden müssen.

vorausgesetzt, dass Sie den verkaufs-

erlös innert einer bestimmten frist 

wiederum in ein selbst bewohntes 

eigenheim in der Schweiz investieren, 

können Sie bei den Steuerbehörden 

die so genannte ersatzbeschaffung 

geltend machen. damit wird die 

Grundstückgewinnsteuer aufgescho-

ben. die Grundstückgewinnsteuer 

fällt aber an, wenn der Kaufpreis der 

neuen selbstbewohnten Liegenschaft 

tiefer ist als der verkaufspreis der 

 alten Liegenschaft. 

Wird die Liegenschaft im falle einer 

Scheidung auf nur noch einen der 

ehegatten übertragen bzw. kommt  

es zu einer ausgleichszahlung, so soll-

te die allfällig latenten Steuerfolgen 

der Grundstückgewinnsteuer geregelt 

und auch für die güterrechtliche aus-

einandersetzung unter den ehegatten 

berücksichtigt werden.

tIPPErfolgsstory Nr. 2:

In einer lockeren 
serie berichten  wir hier in Zukunft 

über effektive Kundenstories.

GuT!
LEbt
vILLMerGeN
IN

eS SIch

Tatsache, dass die zu veräussernde Woh-

nung im Baurecht erworben worden war, 

was für den neuen Wohnungskäufer bzw. 

die finanzierende Bank rechtlich vor einige 

 hürden stellte. 

auf die Lösung von Knacknüssen speziali-

siert, nahm sich unsere Immovendo-Part-

nerin erika Mahrer der Sache mit viel enga-

gement und herzblut an, so dass der verkauf 

der Wohnung nach längerem hin und her 

und allen Widerständen zum Trotz über die 

Bühne gebracht und familie Sollberger ihr 

Wunschhaus doch noch erwerben konnte. 

Töchterchen Larissa bekommt nun das gröss-

te Zimmer und darf sogar die Wände selber 

anmalen und die ganze familie freut sich,  

das neue eigenheim voraussichtlich ende  

Juni 2011 beziehen zu können.
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